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Thüringer Landtag
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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Haushalts- und Finanzausschusses

zu dem Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6297 -

Digitales Thüringen - Kompetenzen bündeln, Visionen 
entwickeln und Maßnahmen fördern

Berichterstatter: Herr Abgeordneter Kowalleck

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 95. Sitzung am 11. November 
2022 wurde der Antrag an den Haushalts- und Finanzausschuss - feder-
führend - und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
tale Gesellschaft überwiesen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Antrag in seiner 61. Sit-
zung am 8. Dezember 2022, in seiner 64. Sitzung am 27. Januar 2023, 
in seiner 67. Sitzung am 21. April 2023, in seiner 77. Sitzung am 27. Ok-
tober 2023 und in seiner 82. Sitzung am 19. April 2024 beraten sowie 
ein schriftliches Anhörungsverfahren durchgeführt.

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
le Gesellschaft hat den Antrag in seiner 54. Sitzung am 29. Mai 2024 
beraten.

Beschlussempfehlung:

Der Antrag wird in folgender Fassung angenommen:

"Digitales Thüringen jetzt! - Kompetenzen bündeln, Visionen entwi-
ckeln, Maßnahmen fördern, Prioritäten setzen, anpacken und umsetzen

I.	 Der Landtag stellt fest, dass
1.	 die bis Ende des Jahres 2022 fristgemäße Umsetzung des On-

linezugangsgesetzes (OZG) wie in allen Ländern so auch in Thü-
ringen nicht gelungen ist, da die Komplexität des Vorhabens auf-
grund der föderalen Struktur und kommunalen Selbstverwaltung 
unterschätzt wurde;

2.	 der Bitkom Länderindex vom 16. April 2024 zeigt, dass Thüringen 
beim Ranking der Digitalisierung den letzten Platz und dabei beim 
Ranking der Digitalen Verwaltung Platz 11 sowie bei der Umset-
zung des OZG Platz 4 belegt;
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3.	 die Landesregierung den Zeitplan zur Umsetzung der EU-Verord-

nung 2018/1724 (SDG VO) zum Single Digital Gateway (SDG) 
ebenso wie die anderen Länder nicht einhalten kann;

4.	 es trotz der hohen Priorität, den digitalen Wandel der öffentlichen 
Verwaltung zu beschleunigen, bisher nicht gelungen ist, die Ge-
samtanzahl der Landesbediensteten und der für die OZG- und 
SDG-konforme Umsetzung von Verwaltungsleistungen zur Ver-
fügung gestellten Vollzeitäquivalente gemäß Drucksache 7/1059 
auszubauen;

5.	 die Umsetzung der Ziele der Thüringer Digitalstrategie, etwa 'Thü-
ringer Schulen als Orte des digitalen und vernetzten Lernens wei-
terzuentwickeln', 'die digitale Transformation von Unternehmen 
zu unterstützen' oder 'gleichwertige Lebensverhältnisse im städ-
tischen und ländlichen Raum durch aktive Begleitung von Smart 
City-Projekten zu schaffen', ausbaufähig ist;

6.	 die Bereitstellung von Formularen als PDF zum Download nicht 
die Anforderungen der Digitalisierung erfüllt; Ziel sollte vielmehr 
die Bereitstellung von Onlineformularen nach dem OZG-Reifegrad-
modell sein, wie dies auch das OZG-Dashboard des Bundes tut;

7.	 die Mehrzahl der Kommunen nicht über das Personal verfügt, ei-
gene Digitalisierungsprojekte zu entwickeln und deshalb auf fer-
tige Lösungen, wie das OZG-Starterprojekt des Landes oder zen-
tral finanzierte Antragsleistungen des Landes (zum Beispiel als 
EfA-Dienst oder Thavel-Antrag), zurückgreifen müssen;

8.	 es Thüringen beim Breitbandausbau mit zeitlicher Verzögerung ge-
lungen ist, eine fast flächendeckende Verfügbarkeit von 50 und 100 
Megabit pro Sekunde (Mbit/s) Geschwindigkeiten zu erreichen;

9.	 100 Mbit/s im Jahr 2024 nicht mehr zukunftsfähig sind und dass 
Thüringen beim weiteren Ausbau zu höheren Geschwindigkeiten 
im Bundesvergleich aufholen muss;

10.	Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) we-
sentliche Schlüssel zur Bewältigung des Fachkräftemangels im 
öffentlichen Dienst sein können;

11.	zur gelingenden Digitalisierung vor allen Dingen zentrale födera-
le Lösungen, Vernetzung und Standardisierung in der Bundesre-
publik notwendig sind, um auch in Thüringen und seinen Kommu-
nen eine funktionierende Verwaltungsdigitalisierung zu erreichen;

12.	es in Thüringen zu gelingender Digitalisierung immer auch ein 
starkes Bekenntnis an oberster Stelle braucht;

13.	Datenschutz dazu dienen soll, Daten vor Missbrauch und unbe-
rechtigter Weitergabe zu schützen sowie Vertrauen bei Bürge-
rinnen und Bürgern aufzubauen; er soll nicht missbraucht wer-
den, um unnötigen Mehraufwand oder Umsetzungshemmnisse 
zu erzeugen.

II.	 Die Landesregierung wird gebeten, dem Landtag zu berichten,
1.	 welche Zwischenziele und Meilensteine sich die Landesregierung 

im Hinblick auf die Implementierung digitaler Verwaltungsdienst-
leistungen und die Verwaltungsprozessoptimierung gesetzt hat, 
welche dieser Zwischenziele und Meilensteine bereits erreicht sind 
und mit welchen Maßnahmen die nächsten erreicht werden sollen;

2.	 wie die Verzahnung zwischen den Projekten zur Modernisierung 
und Verknüpfung von Registern und der zeitgleichen Entwicklung 
von elektronischen Verwaltungsleistungen gemäß OZG technisch 
und organisatorisch erfolgen soll;

3.	 welche Fortbildungsmaßnahmen und Anreizsysteme geschaffen 
wurden, um mehr Landesbedienstete für die digitale Transforma-
tion der öffentlichen Verwaltung zu qualifizieren und in den jewei-
ligen Digitalisierungsprojekten zu beschäftigen;
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4.	 welchen Beitrag Thüringen zum Nationalen Aktionsplan der 
Bundesregierung 'Open Government Partnership' bis Ende der 
7. Wahlperiode leisten will;

5.	 wie Thüringen beim Breitbandausbau an die Spitze unter den Flä-
chenländern anschließen kann.

III.	Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,
1.	 die Koordination der mit der Digitalisierung befassten Stellen, 

Strukturen und Aufgabenbereiche weiter zu intensivieren, um 
insbesondere bei der Digitalisierung von Fachverfahren effizien-
te Prozesse gewährleisten zu können;

2.	 die verschiedenen Fachstrategien des Landes im digitalen Be-
reich (E-Government-Strategie, Digitalstrategie, Digitale Gesell-
schaft, Digitale Bildung und so weiter) aufeinander als Teil einer 
ganzheitlichen übergeordneten Rahmenstrategie abzustimmen 
und dabei immer auch mit Aktionsplänen zu verbinden, die mess-
bare Ziele und Vorgaben zur Umsetzung eines Roll-Outs für ganz 
Thüringen enthalten;

3.	 bei der Erstellung der Fachstrategien darauf zu achten, dass die 
Bürger und Verantwortlichen vor Ort mitgenommen und im Sinne 
einer Beteiligung nach dem Vorbild von Citizen Science-Projek-
ten zur Entwicklung eigener Ideen, auch in den Bereichen Kultur 
und Ehrenamt, motiviert werden;

4.	 das Potenzial der Digitalagentur ressortübergreifend besser aus-
zuschöpfen und mit der Verabschiedung der Rahmenstrategie ihr 
Betätigungs- und Aufgabenfeld klar zu definieren;

5.	 die Vernetzung aller Digitalakteure voranzutreiben und aus durch-
geführten Projekten Bausteine zu entwickeln, die Behörden und 
Kommunen nachnutzen können;

6.	 bei der Unterstützung der Kommunen und den Projekten des Kom-
munalen IT-Dienstleisters KIV darauf zu achten, nicht nur stan-
dardisierte Lösungen für Einzelelemente eines Prozesses anzu-
bieten, sondern einen Rahmen zu schaffen, der die Standards für 
medienbruchfreie Schnittstellenkommunikation vorgibt; Paketlö-
sungen der KIV, die auch Fachverfahren beinhalten, sollen vor-
gehalten und Kommunen zur Ermöglichung eines Wechsels an-
geboten werden;

7.	 Experimentier- und Reallabore in den obersten Landesbehörden 
einzurichten, um digitale Innovationen im Zusammenhang mit der 
Verwaltungsmodernisierung zu erproben und Erkenntnisse – un-
ter Beteiligung des Thüringer Normenkontrollrats – für künftige 
Regulierungen zu gewinnen.

IV.	Der Landtag fordert die Landesregierung im Bereich des E-Govern-
ments auf,
1.	 dass das Land mit gutem Beispiel vorangeht und auch seine ei-

genen, internen Verwaltungsprozesse im Sinne der Anforderun-
gen von § 19 ThürEGovG zügig digitalisiert;

2.	 bei der Digitalisierung konsequent auf die medienbruchfreie Pro-
zessführung zu setzen und dadurch insbesondere für standardi-
sierte Prozesse eine KI-Bearbeitung zu ermöglichen (beispielswei-
se sollte das geplante digitale Bürgerpostfach ohne menschliche 
Postverteilung auskommen); 

3.	 alle Prozesse und Abläufe vor und während deren digitaler Um-
setzung auf Notwendigkeit und Möglichkeiten der Vereinfachung 
zu prüfen;

4.	 alle Stellen im Landesdienst vorbehaltlos daraufhin zu prüfen, ob 
die ausgeführte Tätigkeit durch Digitalisierung und KI vereinfacht 
oder vollständig übernommen werden kann, sowie darauf aufbau-
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end das Personalentwicklungskonzept des Landes so auszurich-
ten, dass nicht länger notwendige Stellen zu streichen sind und 
Personal entsprechend umzusetzen ist, ohne dass es zu Entlas-
sungen kommt;

5.	 dass das Land einheitliche Qualitätsstandards entwickelt und den 
nachgeordneten Behörden und den Kommunen zur Verfügung 
stellt; dies gilt auch für die Frage des Schriftformerfordernisses.

V.	 Der Landtag fordert die Landesregierung außerdem auf,
1.	 beim Breitbandausbau die Bevölkerung über die Bedeutung bes-

serer Netze aufzuklären, ausschließlich auf Gigabit-Geschwin-
digkeit zu setzen, dabei den eigenwirtschaftlichen Ausbau zu 
unterstützen und, wo es notwendig ist, Versorgungslücken mit 
Förderprojekten zu schließen;

2.	 proaktiv auf Kommunen mit 'Weißen Flecken" zuzugehen und da-
für zu sorgen, dass die landesweite Verfügbarkeit von schnellem 
Internet zur Basis für gleichwertigere Lebensverhältnisse wird;

3.	 die Digitalisierung der Schulen nicht nur als Notlösung während 
der Pandemie, sondern als echte Zukunftschance zu begreifen 
und digitale Angebote auch jenseits des Heimunterrichts zum fes-
ten Unterrichtsbestandteil zu machen;

4.	 in diesem Zusammenhang die eigenen Digitalisierungskonzepte 
der Schulen aufzugreifen und gemeinsam mit Schulträgern und 
Lehrkräften an deren Umsetzung zu arbeiten;

5.	 für Glasfaseranschlüsse an allen Schulen zu sorgen;
6.	 die Entwicklung der Städte in Thüringen zu Smart Cities stärker 

voranzutreiben und dabei insbesondere die Optimierung der Ver-
kehrsplanung in den Blick zu nehmen;

7.	 insbesondere im ländlichen Raum die Verfügbarkeit von E-Health- 
und Telemedizin-Angeboten zu verbessern und dabei auch Kon-
zepte wie Telemedizin-Räume in Dorfgemeinschaftshäusern zu 
prüfen."

Hande 
stellvertretender Vorsitzender
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